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BEL-Nr. Leistung Ergänzung 

302 0 Aufstellen Wachs- / Kunstst. 
je Zahn  nur bei Neuanfertigung von KFO-Geräten abrechenbar 

362 0 Fertigstellung, je Zahn  nur bei Neuanfertigung von KFO-Geräten abrechenbar 

382 1 Verarbeitung von 
Weichkunststoff 

 ist nur im Zusammenhang mit einer Retentionsschiene  
(L-Nr. 402 0) abrechenbar 

 bei Kartuschensilikon oder per Hand angerührten Kunststoff 
kann das Material mit einem Pauschalbetrag von 17,90 € 
gesondert berechnet werden 

 für Tiefziehfolie ist kein gesondertes Material abrechenbar  

382 2 Verarbeitung von 
Sonderkunststoff 

 ist nur im Zusammenhang mit einer Retentionsschiene 
(L-Nr. 402 0) abrechenbar 

 bei Kartuschensilikon oder per Hand angerührten Kunststoff 
kann das Material mit einem Pauschalbetrag von 17,90 € 
gesondert berechnet werden 

 für Tiefziehfolie ist kein gesondertes Material abrechenbar 

712 1 Verarbeitung von 
Weichkunststoff (KFO) 

 bei Kartuschensilikon oder per Hand angerührten Kunststoff 
kann das Material mit einem Pauschalbetrag von 17,90 € 
gesondert berechnet werden 

 für Tiefziehfolie ist kein gesondertes Material abrechenbar 

712 2 Verarbeitung von 
Sonderkunststoff (KFO) 

 bei Kartuschensilikon oder per Hand angerührten Kunststoff 
kann das Material mit einem Pauschalbetrag von 17,90 € 
gesondert berechnet werden 

 für Tiefziehfolie ist kein gesondertes Material abrechenbar 

 


